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Richtlinien zur Verleihung der MSB-Ehrennadel Stefan Claas 
 

Text Ehrungsordnung Erläuterungen (sind nicht Teil der Ehrungsordnung) 

1. Der Maintal-Sängerbund verleiht die „MSB 
Stefan Claas Ehrennadel“ 

Nadel statt Medaille, um sie auch bei geeigneten 
Anlässen tragen zu können. 

für ehrenamtlichen Einsatz und verdienstvolles 
Wirken um die Belange des Chorgesangs,  

Es muss immer ein Bezug zum Chorgesang gegeben 
sein, allgemeine Verdienste um die Musik oder die 
Kultur reichen nicht. 
Wegen „ehrenamtlich“ sind Auszeichnungen etwa 
für Amtsträger ausgeschlossen, die sich allein aus 
ihrem Amt heraus („beruflich“) für den Chorgesang 
verdient machen. 
Es sollte ein chorischer Bezug da sein, nur 
Finanzmittel ist zu wenig. 

die über den Rahmen von sängerischen oder 
vereinsorganisatorischen Tätigkeiten 
hinausgehen. 

Vereinsaktivität allein reicht nicht, das Engagement 
muss über den Verein hinausgehen. 
Da Chorleitung nicht immer rein ehrenamtlich ist, 
müssen weitere wesentliche ehrenamtliche 
Elemente nachgewiesen werden. 

Dabei soll ein Bezug auf den  
Maintal-Sängerbund gegeben sein. 

Bewusst als „soll“ formuliert, um eine 
Öffnungsklausel für Ausnahmefälle zu behalten. 

2. Kriterien zur Beurteilung der zugrunde 
zulegenden Verdienste sind: 
• Musikalisches Wirken 
• Entwicklung des Chorwesens 
• Organisatorische Arbeit (Verband) 
• Finanzen 
• Mitwirkung bei Aus- und Fortbildung im 

Chorwesen 
• Wirkung des Engagements über den Chor 

hinaus 
Dabei sind die musikalischen Aspekte besonders 
zu gewichten. 
Es sind strenge Maßstäbe anzulegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nur qualitative Kriterien, bewusst kein explizites 
Punktesystem, auch nicht als 
Ausführungsbestimmung. 
Kein Zwang, mehr als ein Kriterium zu erfüllen 
Kein Kriterium „gesellschaftliche Relevanz“ wie 
bisher. 
Kriterium Finanzen nicht relevant für Personen, die 
qua Amt über Gelder verfügen können oder 
hauptberuflich auf die Zuteilung von Geldern 
Einfluss nehmen können. 
 
Das Kriterium „musikalische Aspekte“ soll reine 
Funktionäre verhindern, schließt sie aber nicht völlig 
aus. 
„Musikalische Aspekte“ kann vielfältig interpretiert 
werden und bedarf deshalb stets einer genaueren 
Betrachtung. 
Die „strengen Maßstäbe“ zielen darauf, die 
Wertigkeit der Nadel hochzuhalten. 
 

 



3. In sehr begrenzten Ausnahmefällen können 
auch Sonderpreise vergeben werden, die nicht 
auf langjährigen Verdiensten beruhen. Dies gilt 
insbesondere im Bereich der Jugend, der 
Medien o.ä. 

Die Auflistung ist nicht abschließend, um künftigen 
Entwicklungen kurzfristig folgen zu können. 

4. Es sollen maximal zwei Nadeln pro Kalenderjahr 
zuerkannt werden. 

Davon unabhängig ist der offizielle Verleihungsakt. 

5. Mit der Verleihung der Nadel erhalten die 
Geehrten freien Eintritt zu allen 
Veranstaltungen des MSB. 

Bei den Sonderpreisen nach Nr. 3 sind auch 
andere Dotierungen möglich, soweit sie nicht zu 
dauerhaften Ausgabebelastungen für den MSB 
führen. 

Weitere Benefits sind aktuell nicht vorstell- bzw. 
darstellbar. 

6. Beantragung 

Ehrungsanträge können die Mitglieder des 
Präsidiums, die Sängerkreise und die 
Mitgliedschöre sowie MSB-Ehrenmitglieder 
jeweils bis zum 15. Januar an die Geschäftsstelle 
des Maintal-5ängerbundes stellen. 

MSB-Ehrenmitglieder sollen auch ein 
Vorschlagsrecht haben. 

7. Über die Zuerkennung der Nadel entscheidet 
das Präsidium. Die Entscheidung ist auf der 
Tagesordnung der Präsidiumssitzung als nicht-
öffentlicher Punkt (ohne Namensnennung) 
vorzusehen. 

Von einer separaten Vergabe-Jury wird abgesehen. 
Auch wenn mit der Größe des Gremiums (Präsidium 
statt Auswahl-Jury) die Gefahr wächst, dass über die 
Diskussion etwas nach außen dringt. 

Die Entscheidung treffen die in der Sitzung 
anwesenden Präsidiumsmitglieder einstimmig 
(Enthaltungen gelten als nicht teilgenommen). 
Über Diskussionsinhalte und 
Entscheidungsverhalten des nicht-öffentlichen 
Tagesordnungspunkts ist Stillschweigen zu 
bewahren. 

Unter der Maßgabe, dass Enthaltungen als „nicht an 
der Abstimmung teilgenommen“ behandelt werden, 
wird Einstimmigkeit verlangt. 

8. Die Verleihung muss in separaten 
Veranstaltungen und in einem besonderen 
Rahmen stattfinden, dabei soll nicht mehr als 3 
Personen je Veranstaltung geehrt werden.  

 

 
Aschaffenburg, 18.11.2024 
 
Hermann Arnold  
Präsident  
Maintal-Sängerbund 1858 e.V. 


